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Zulassung VwGO- und VwVfG-Kommentar in der 2. Juristischen Staatsprüfung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

anliegendes aktualisiertes Merkblatt über die Liste der zugelassenen Hilfsmittel in der 

zweiten Juristischen Staatsprüfung erhalten Sie mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

 

Als wesentliche Änderung enthält das Merkblatt wie bereits angekündigt die Zulassung der 

das öffentliche Recht betreffenden Kommentare „Kopp/Schenke“ zur VwGO und 

„Kopp/Ramsauer“ zum VwVfG. Beide Werke werden ab dem Klausurtermin Oktober 2024 

als Hilfsmittel in den Aufsichtsarbeiten sowie im Rahmen der Vorbereitung auf den 

Aktenvortrag zugelassen. Die Wahl dieses Zeitpunktes orientiert sich daran, dass zu 

diesem Zeitpunkt voraussichtlich diejenigen Referendarinnen und Referendare, die zum 

01.03.2023 eingestellt worden sind, ihre Aufsichtsarbeiten schreiben und zudem zum 

01.11.2023 ihre dritte Pflichtstation (Station bei einer Verwaltungsbehörde) beginnen 

werden, sodass gewährleistet werden kann, dass sich diese Kandidatinnen und Kandidaten 

frühzeitig auf die zugelassene Nutzung der das öffentliche Recht betreffenden Kommentare 

einrichten können. 
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Hintergrund der Zulassung ist, dass mittlerweile in allen anderen Bundesländern ein 

Kommentar für die VwGO und mit Ausnahme des Bundeslandes Hessen auch in allen 

anderen Bundesländern ein Kommentar für das VwVfG als Hilfsmittel zugelassen sind. 

Zudem ist kein sachlicher Grund erkennbar, weshalb Kommentare in den anderen 

Rechtsgebieten zugelassen werden und im Öffentlichen Recht nicht. Für die VwGO wird 

dabei stets der Kommentar „Kopp/Schenke“ und für das VwVfG der Kommentar 

„Kopp/Ramsauer“ verwendet. 

 

Weiter enthält das Merkblatt hinsichtlich der nicht beanstandeten Paragrafenhinweise 

einige Konkretisierungen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

von der Heide 
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